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ÜBERMITTLUNGSVERMERK
Absender: Herr François Biltgen, Justizminister des GROSSHERZOGTUMS 

LUXEMBURG
Eingangsdatum: 28. Februar 2011
Empfänger Herr Generaldirektor Ivan BIZJAK, Generaldirektion H (Justiz und Inneres) des 

Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union
Betr.: Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2008/913/JI des Rates vom 28. November 

2008 zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen 
von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

Sehr geehrter Herr Generaldirektor,

hiermit teile ich Ihnen mit, dass Luxemburg den eingangs genannten Rahmenbeschluss mit Gesetz 

vom 13. Februar 2011 umgesetzt hat.

In Anwendung des Artikels 1 Absatz  4 des Rahmenbeschlusses möchte Luxemburg die folgende 

Erklärung abgeben:

Luxemburg erklärt, dass es die Leugnung oder gröbliche Verharmlosung der in Absatz 1 

Buchstaben c und/oder d des Rahmenbeschlusses genannten Verbrechen nur dann unter Strafe 

stellt, wenn ein luxemburgisches Gericht oder ein internationales Gericht sie endgültig festgestellt 

haben.

(Schlussformel)

François BILTGEN
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